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,'1 REPUBLIK öSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperiode 

~ BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den .. ---- .. -5_L .. _J:u.ni ... _._ ........... ___ .. _ .... _197._~ 
. FüR SOZIALE VERWALTUNG ~~:;~~:g5~S65S 

Zl. 20.127/1-6-1/72 37-6 / A. 8. 
zu Lf4t- / J. 
Präs. am ..•• ..8~_J.W1U972 

B e a n t w 0 I' tun g 
der Anfrage der Abgeordneten I1ELTER und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für soziale Venval tung 
betreffend Anspruch auf I~ankengeld gemäß § 138 ASVG 

(No .412/J). 

In der A..'YJ.frage \"lird unter Hinweis auf die 
Regelung des § 138 Abs.1 ASVG, wonach aus dem Ver­

sicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank­
heit erst vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit ein 
Anspruch auf Krankengeld besteht, festgestellt, daß 
schon die eingetretene Verkürzung der Arbeitszeit an 
sich eine entsprechende Herabsetzung der Wartezeit für 
den Krankengeldanspruch rechtfertigen würde, daß sich 
aber nunmehr angesichts der angestrebten Angleichung 
der arbeits- und sozialrechtlichen Stellung der Arbeiter 
an die der Angestellten überhaupt die Aufhebung der 
Wartezeit empfehle. Eine Alternative zu einem derartigen 
Schritt sei allenfalls darin zu erblicken, daß eine 
Entgeltfortzahlung künftig auch für Arbeiter gesetzlich 
sichergestellt werde. 

In diesem Zusammenhang werden an den Herrn Bundes­

minisminister für soziale Verwaltung folgende Anfragen 
gerichtet: 

1.) Welche Auffassung vertreten Sie bezüglich 
einer Herabsetzung bz\v .. eines gänzlichen Entfalles 
der Wartezeit von drei Tagen für den Anspruch auf Kranken­
geld -gemäß § 138 Abs. -1 ASVG? 

2.) \';erden im Bundesministe!:ium für soziale Ver­

waltung bereits Vorschläge für e~ne entsprechende Ge­
setzesänderung ausgearbeitet? 
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In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Durch § 150, IIIoTeilnovelle zum ABGB .. (1916) wurde 
in dem neu eingefügten § 1154b dem Dienstnehmer nach 
mindestens 14tägiger Dienstleistung der Fortbezug des 
Entgeltes für den Fall einer Dienstverhinderung dU!ch 
Kra...TJ.khei t oder Unglücksfall für eine verhEil tnismäßig 

kurze, jedoch eine Woche nicht übersteigende Zeit zuge­
sichert. An diesem Entgeltfortzahlungsanspruch anknüpfend 
füh...rte das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz , 

BGBl.Nr.107/1935, die absolute dreitägige Karenz beim 
Kran.kengeldbezut~: ein; der Anspruch lief stets erst vom 
vierten Tag der Dienstverhinderung an. Die dreitägige 
Karenzfrist war auch in der anschließend ab 1 .. 1 .. 1939 
in Geltung gestandenen Reichsversicherungsordnung vor­
gesehen und \vurde bei deI.' Ablösung der reichsrecht­
lichen Vorschri_ften durch das ASVG in diesem Gesetz eben­
falls beibehalteno 

Da die Best immunq- des § 115'+0 A-BG B über den Ent..:. 
- '--

geltfortzahlungs&nßpruch gegenüber dem Dienstgeber 
keinen z\'linDenden Charakter hat - sie vlird. in der Auf­
zählung der zvlingenden Vorschriften im § '1164 ABGB nicht 
el'wähn"G ...,., kann sie duX'ch Kollektivv-ertrag abgedungen 
'Herden. An der MögJ_icbJ;;:eit der Abdingung d.es § 1154·b 
AD:;-B durch Kol1ekt-iv-"'v-ertrag hat auch das Bundesgesetz 

vom 2 .. ?19W), BGB1.Nr.158/1947, ,d.as dem § '1151+b einen 
Abs.2 angefügt hat, nichts geändert. In diesem Gesetz 
wird Dur die AbdinguDg durch Einzeld.ienstvertrag oder 
Arbeits(Dicnst)ordnung, und zwar auch nur für die ersten 
drei Tage der\Terhinde::cung als unzulässig erklä.rt .. J!'ür 
die ersten drei Tage der Dienstverhinderung ist daher 
die Abdingung mittels Kollektivvertrag, für die darüber 
hinausgehende Zeit jedoch auch durch Einzeldienstver­
trag oder AI'be_iti:,ordnung möglich. Von der l"löglichkei t der 

vTurde in fast all.en Kollektbrverträgen Gebrauch 
f;emacht ... 
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Wie sich aus dieser Darstellung der Entwicklung 

der Hechtslage ergibt, steht die Frage der drei Karenz-

tage mit der Entwicklung im Bereich der Arbeitszeit­

verkfu'zung in keinem Zusammenhang. Diese kann daher 

auch-keinen P...nlaß bieten, diesbezüglich im Bereich der 

besetzliehen Krankenver:3icherung eine ~t.'1derung hi~­

sichtlich des Beginnes des Krankengeldanspruches vor­

zunehmen. Es kann nicht Aufgabe der Krar ..... ~enversicherung sein, 

einen den Dienstnehmern zustehenden'Entgeltfortzahlungs­

anspruch, der diesen bereits in anderer l-leise honoriert 

v-rird, durch Übernahme der Krankengeldleistung für dieselbe 

Zeit doppelt zu honorie:een .. Eine solche J'laßne.hme würde 

außerdem irE Bereich der Krankenversicherung eine finan­

zielle rIehrbelastung bedeuten, die in dem mittelfristigen 

Finanzkonzept der Kran.kenversicherung} das im Entwurf 

der 29" Novelle zum ASi!G aufgestellt vwrden ist 7 nicht 

berücksiehtigt ist. Eine diesbezügliche Gesetzesänderung 

im Bereich des .ASVG ist daher derzeit nic.ht in Aussicht 

genommen" 

"-Jas dj_e in der Anfrage angedeutete Alternative 

anlangt, anlSesichts der angestrebten Gleichstellu.ng <leI' 

arbeits- und sozialrechtlichen Stellung der Arbeiter an 

d:Le der Allgestellten eine Entgeltfortzarilung kiinftig 

c'!.Uch für Ärt.eiter e;esetzi;i.ch :::Jichsrzustellen, so sind 

in meine~ HinisteriuDl diesbezügli~h bereits Vorarbeiten 

und "lT11 te:c SllC rlllngE~Il Gange. 
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